
Änderung der Fleischhygienegebühren ab 1. März 2012

Gebühr neu Gebühr bisher Änderung

Gesonderte Trichinenuntersuchung

außerhalb der festgelegten Untersuchungszeiten 

<=5 Tiere, je Tier <=5 Tiere, je Tier

4,30 € 4,00 € 7,5%

> 5 Tiere, je Tier > 5 Tiere, je Tier

1,90 € 1,50 € 26,7%

 zzgl. Wegstrecken-
pauschale 

 zzgl. Wegstrecken-
pauschale 

9,20 € 6,00 € 53,3%

weniger als 10.000 Tiere 
/ Besuch:

weniger als 10.000 
Tiere / Besuch:

29,76 € 29,76 € 0,0%

10.000 und mehr Tiere / 
Besuch:

10.000 und mehr 
Tiere / Besuch:

71,00 € 64,75 € 9,7%

Farmwild und erlegtes Wild  

- Schlachttieruntersuchung Farmwild,
  Gebühr je angef. 1/4 h

11,00 € 14,88 € -26,1%

- Fleischuntersuchung, Gebühr je Tier 10,58 € 8,80 € 20,2%

- Fleischuntersuchung, Gebühr Sonderzeit 15,47 €
(Fleischuntersuchung bei erlegtem Wild nur im Bedarfsfall)

Hygieneüberwachung in EU-zugelassenen Betrieben 14,88 € 14,88 € 0,0%

Gebühr je angef. ¼ h

Zugelassene Zerlegebetriebe, mit räuml. Angliederung an 
Großschlachtbetrieb 

14,00 € 14,00 € 0,0%

Amtliche Bescheinigungen

- Genusstauglichkeitsbescheinigung 7,00 € 7,00 € 0,0%

- Bescheinigung Genussuntauglichkeit 3,00 € 3,00 € 0,0%

   im Schlachtbetrieb

Überwachung von Fleischsendungen aus dem Ausland

Gebühr je angef. ¼ h

BSE-Untersuchung

Großbetriebe (Schlachthof AA)

Transportkostenpauschale LRA - Labor 10,00 €

Auslagen für die Laboruntersuchung nach tatsächl. Anfall n. tatsächl. Anfall

Handwerksbetriebe + Hausschlachtung

Gebühr Probenahme/-transport zum LRA 28,88 € 28,24 € 2,3%

Transportkostenpauschale LRA - Labor 10,00 €

Auslagen für die Laboruntersuchung nach tatsächl. Anfall n. tatsächl. Anfall

Schlachtgeflügeluntersuchung im Ursprungsbetrieb

14,88 € 14,88 € 0,0%

26,60 € 25,50 € 4,3%

TU-Probenahme, die nicht anlässlich der 
Fleischuntersuchung oder nicht durch den 
Jagdausübungsberechtigten erfolgt

Trichinenuntersuchung Wildschwein während der 
festgelegten TU-Zeiten

5,00 € 5,00 € 0,0%


